
 

Seite 1 von 1 

 

 
Sporthallen Coronaregeln für Vereinssport 

 

• Kein Zutritt für Personen mit 
- SARSCoV2-Infektion 
- Kontakt zu COVID19-Fällen (letzte 14 Tage) 
- Quarantänemaßnahmen 
- allgemeinen und respiratorischen Krankheitssymptomen (wie z.B. Fieber, Hals-
schmerzen, Atemnot, Husten, Schnupfen, Geruchs- und/oder Geschmacksverlust) o.ä. 

• Zutritt bei einer Inzidenz von 50 bis 100 
- für Trainer/Übungsleiter und Teilnehmer nur mit negativem Corona-Testergebnis 
(ausgenommen: Geimpfte und Genesene) 

• Zutritt bei einer Inzidenz unter 50 
- keine Testpflicht 

• FFP2-Maskenpflicht bei nichtsportlicher Betätigung 

• Mindestabstandsgebot von 1,5 m In- und Outdoor einschließlich Umkleiden, 
Sanitäranlagen 

• Regelmäßige Händehygiene beachten! 

• Kontaktdatenerfassung! 

• Ein sportartenspezifisches Hygienekonzept ist auf Verlangen vorzuzeigen. 

• Trainer müssen vor Hallennutzung eine Unterweisung unterschrieben haben. 

• Reinigung und Desinfektion der Sportgeräte nach Nutzung! 

• Gruppengröße maximal 30 Personen pro Dittel (ausgenommen: vollständig Ge-
impfte, 14 Tage nach Impfung und vollständig Genesene, maximal 6 Monate nach 
Genesung ). 

• Warteschlangen sind zu vermeiden!! 

• Beim Verlassen der Sporthalle: Sind alle Fenster und Türen zu und alle Lichter aus ??? 
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Sportverwaltung, Landratsamt Miesbach, sport@lra-mb.bayern.de 

LANDRATSAMT MIESBACH 

FACHBEREICH 13 KOMMUNALES UND SPORT 


